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21. 06. 2010 

Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Hans Jürgen Fahn FW 
vom 30.03.2010 

Probleme im alten G 9 

Im Jahre 2011 gibt es den doppelten Abiturjahrgang. Die Ar-
beitsbelastung der G 8-Schüler ist erheblich höher und die 
Abwahlmöglichkeiten von bestimmten Fächern ist beim G 8 
viel stärker als beim alten G9 eingeschränkt. Die Abiturprü-
fung wird im G9 in vier Fächern und im G8 in fünf Fächern 
abgelegt, wobei bei Letzteren die Fächer Deutsch, Mathe-
matik und eine Fremdsprache verpflichtend sind. 

Ich frage die Staatsregierung: 

1. 	 Inwieweit wurde der Stoffplan entsprechend an die kurze 
Zeit der 13. Jahrgangsstufe, der Unterricht im alten G 9 
endet praktisch an Weihnachten 2010 und es beginnt die 
Vorbereitungs- und Prüfungsphase, gekürzt und ange-
passt? 

2.		Was tut die Staatsregierung, um die Benachteiligung der 
G 9-Schüler im Lernmittelbereich zu beheben (z.B. feh-
len in den meisten Schulen entsprechende Bücher, weil 
diese ohnehin danach nicht mehr gebraucht werden)? 

3.		Warum fand keine Entzerrung der Termine (am 
02.05.2011 werden die Abiturienten des alten G 9 entlas-
sen und am gleichen Tag endet auch schon die Einschrei-
befrist an den Universitäten) statt, was unternimmt die 
Staatsregierung, um hier eine bessere Koordinierung zu 
erreichen? 

4.		 Ist das Bewerbungsschreiben, das am 23.12.2010 an die 
Schüler des G9 ausgegeben wird, auch an außerbaye-
rischen Universitäten und in der Wirtschaft bekannt und 
anerkannt? 

5.		Werden die männlichen Abiturienten des letzten 
G9-Jahrgangs, die zum Wehrdienst eingezogen werden, 
zum Sommersemester 2012 die gleichen Angebote an 
den Universitäten und Hochschulen vorfinden wie ihre 
Kollegen zum SS 2011 (z. B. Überbrückungskurse, Be-
freiung von Studiengebühren und Kindergeldüberbrü-
ckungsregelung)? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 10.05.2010 

Die o.g. Anfrage beantworte ich nach Abstimmung mit dem 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
wie folgt: 

Zu 1.: 
Entsprechend der zeitlichen Vorverlegung der Abiturprü-
fung im letzten Jahrgang des neunjährigen Gymnasiums um 
ca. 6 Wochen wurden die Lehrplaninhalte der Kollegstufe im 
Umfang von ca. 6 Wochen gekürzt. Diese gekürzten Inhalte 
sind nicht prüfungsrelevant. Dies wurde den Schulen durch 
Bekanntmachungen vom 15.10.2008 und 22.01.2009 mitge-
teilt. Das Halbjahr 13/2 beginnt für den letzten Jahrgang des 
neunjährigen Gymnasiums nach den Weihnachtsferien am 
10.01.2011 und endet mit dem Beginn der Abiturprüfungen 
am 18.03.2011. Damit stehen im Halbjahr 13/2 noch über 
8 Wochen Unterrichtszeit zur Verfügung. 

Zu 2.: 
Eine solche Benachteiligung ist dem Staatsministerium nicht 
bekannt. Alle für das neunjährige Gymnasium zugelassenen 
Lehrbücher stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung. An 
Schulen, an denen es in Einzelfällen zu Engpässen gekom-
men ist, da keine Bücher mehr nachgekauft wurden, konnten 
diese über eine eigens eingerichtete Tauschbörse Bücher von 
anderen Schulen anfordern. 

Zu 3.: 
Da die Abiturprüfungen für den letzten Jahrgang des neun-
jährigen Gymnasiums am 15.04.2011 mit Beginn der 
Osterferien enden, erfolgt die Entlassung der Abiturienten 
am 02.05.2011. Damit ist auch die Fortzahlung des Kinder-
geldes, das i. d. R. für eine Übergangszeit von vier Mona-
ten weitergezahlt wird, für die Schülerinnen und Schüler 
des neunjährigen Gymnasiums gewährleistet, wenn sie zum 
Wintersemester 2011 ein Studium aufnehmen. Sowohl die 
Eignungsfeststellungs- und Zulassungsverfahren als auch 
die Einschreibung für Studiengänge zum Sommersemester 
finden bereits vor Studienbeginn auf der Basis eines Bewer-
bungszeugnisses statt, das den Schülerinnen und Schülern 
am 23.12.2010 ausgehändigt wird. Die endgültige Zulassung 
in den beiden ersten Fällen erfolgt auf der Basis der tatsäch-
lichen Abiturergebnisse bzw. durch Nachreichung des Abi-
turzeugnisses. Damit ist der Ablauf des Verfahrens entzerrt. 
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Zu 4.: 

Das Bewerbungszeugnis dient nur der vorläufigen Immatri-
kulation sowie der Teilnahme an Zulassungs- und Eignungs-
feststellungsverfahren an bayerischen Hochschulen. 


Zu 5.: 

Die zum Sommersemester zusätzlich angebotenen Studien-
möglichkeiten stellen ein ergänzendes Angebot für den letz-

ten Jahrgang des neunjährigen Gymnasiums dar. Zusätzlich 
kann damit die Zahl der Studienanfänger zum Wintersemes-
ter 2011 verringert werden. Einige Hochschulen planen 
allerdings, erweiterte Angebote zum Sommersemester bei-
zubehalten. Für eine grundsätzliche Entscheidung darüber 
sollen aber die Erfahrungen des Sommersemesters 2011 ab-
gewartet werden. 


